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 2. Kapitel: Straftaten gegen die Rechtspflege 
 

 

   § 6 Falschverdächtigung, Vortäuschen einer Straftat,  

    Strafvereitelung, §§ 164, 145d, 258, 258a StGB 

 

 

    I. Falschverdächtigung, § 164 StGB 

 

     1. Schutzgut, Zweck der Vorschrift 
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   H. M.: doppelter Schutzzweck = Individualschutz und Schutz  
     der Rechtspflege  
 
 
 

1. Der Begriff des Verdächtigens 
 

a. Adressaten der Verdächtigung 
 

- Behörde (§ 11 I Nr. StGB) 
- Amtsträger (z.B. Polizist) 
- Öffentlich 
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b. Definition des Verdächtigens 

 
 
 Unterbreiten oder Zugänglichmachen von Tatsachen mit 
 der Folge, dass Verdacht auf einen bestimmten Anderen 
 entsteht oder verstärkt wird 

 
 

 
2. Problemfälle 

 
 

a. Fremdverdächtigung mit Einwilligung 
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b. Fremdverdächtigung und Selbstbegünstigung 
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Übersicht Fremdverdächtigung und Selbstbegünstigung 

 
Bsp.: Autofahrt zweier Personen unter Alkohol mit Verkehrsunfall. Fah-
rer begünstigt sich selbst: 
 

 
1.  Bestreiten eigener Täterschaft (Leugnen): 

 
„Ich bin nicht gefahren!“ Reflexverdächtigung des Beifahrers 

 
2.  Ausdrückliche Benennung des Beifahrers als Fahrer  

(modifizierendes Leugnen) 
 
„Der ist gefahren!“ 

 
3.  Ausdrückliche Benennung und Tatsachenmanipulation 

(qualifiziertes Leugnen)  
 

„Der ist gefahren!“ und Einnehmen des Beifahrerplatzes 
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c. Unwahrheit der Beschuldigung oder  

Unwahrheit der Verdachtstatsachen? 
 
 
Verdächtigung muss falsch sein. 
 
Meinung 1: Tatsachen müssen unwahr sein (Täuschungs-
behauptungsdelikt, Behauptungstheorie) 
 
Meinung 2: Unwahrheit der Beschuldigung (Beschuldi-
gungstheorie) BGHSt 35, 50, OLG Rostock NStZ 05, 336 
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  3. Subjektiver Tatbestand  
 
 

a. Vorsatz 

 

 

b. Die besondere Absicht 

  

 Direkter Vorsatz ausreichend 

 

c.  Problem: Verdacht fällt auf andere Person, als vom Täter 

 gedacht: BGHSt 9, 240: Sonderfall der aberratio ictus 
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Übersicht (Fehlgehen der Tat bei § 164 StGB) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nach herrschenden Regeln  
der aberatio ictus (Konkretisierungstheorie): 
 
Straflose versuchte Falschverdächtigung bzgl. Zielobjekt 
 
Straflose fahrlässige Verdächtigung bzgl. getroffenem Objekt 
 
BGHSt 9, 240: Vollendung des § 164 StGB, da Rechtspflege gefährdet  

Täter 

Angezieltes Objekt 
(Gewolltes Ver-
dächtigungsopfer) 

Getroffenes Objekt 
(tatsächlich in Ver-
dacht Geratener) 
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     II. Vortäuschen einer Straftat, § 145d StGB 

 

1. Schutzgut und Zweck der Vorschrift 

 

2. Tathandlungen 

 

a. Abs. 1 Nr. 1 

 

      Vortäuschen einer tatsächlich nicht begangenen  
      Tat 
      Abgrenzung zur bloßen „Aufbauschung“ 
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b. Abs. 2 Nr. 1 

 

 

      Täuschung über Tatbeteiligung 
 
 
      Problem: Verdachtsablenkung/Umlenkung 
 
      Problem: Irrige Annahme einer Tat 
 
 

3. Subjektiver Tatbestand und Subsidiaritätsklausel 
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III. Strafvereitelung, §§ 258, 258a StGB 

 

 

1. Schutzgut und Zweck der Vorschrift 

 

 

- Staatlicher Strafanspruch (Verfolgungsvereitelung) 

      - Anspruch auf Vollstreckung der Strafe  
 
 

2. Vereitelung 
 
      - Erfolgsdelikt: (vollständige) Vereitelung bei Vereite-
        lung des Strafanspruchs für „geraume Zeit“ 

 
   - Problem der Teilnahme zur „Selbstvereitelung“ 



 PROF. DR. RAPH INGELFINGER – GK STRAFRECHT IV – SOSE 2011 

 

  

- 12 -  

 
3. Problem des Verteidigerhandelns 

 
 
a. Grundsatz: zulässiges Verteidigerhandeln ist nicht 

nach § 258 StGB strafbar 
 

b. Streitig dogmatische Lösung 
 

Tatbestands- versus Rechtswidrigkeitslösung 
 

c. Bestimmung des zulässigen Verteidigerhandelns 
 
- Akzessorietät zum Prozessrecht 
 

   - Verteidiger als Organ der Rechtspflege  
(Verbot der Lüge)  
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Aus der BRAO: 
 
§ 1 Stellung des Rechtsanwalts in der Rechts-
pflege 
 
Der Rechtsanwalt ist ein unabhängiges Organ der 
Rechtspflege 
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4. Subjektiver Tatbestand 

 
 
a. Hinsichtlich der rechtswidrigen Tat: Eventualvor-

satz ausreichend 
 

b. Hinsichtlich des Vereitelungserfolgs: Absicht oder 
Wissentlichkeit 

 
 

5. Strafausschließungsgründe nach § 258 Abs. 5 und 6 
StGB 

 

IV. Strafvereitelung im Amt, § 258a StGB – Überblick 

  


